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42.
. Hinweis: Außer Kraft gesetzt durch 

§15 Abs. 2 der VO vom 13.1.1971 über die 
Verhütung und Bekämpfung von Katastro
phen (GBl. II Nr. 16 S. 117).

43.
Hinweis: Außer Kraft gesetzt durch 

§ 57 Abs. 2 der EnergieVO vom 10. 9.1969 
(GBl. II Nr. 81 S. 495).

44.
§ 8 der Verordnung vom 2. Mai 1963 

über den Verkehr mit diplomatischen Mis
sionen und anderen Vertretungen auslän
discher Staaten in der Deutschen Demo
kratischen Republik (GBl. II Nr. 41 S. 270) 
erhält folgende Fassung:

„§8
(1) Wer vorsätzlich gegen § 5, § 6 Abs. 2 

und § 7 Absätze 1 und 3 verstößt, kann mit 
Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 
300 M belegt werden.

(2) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt dem Minister für 
Auswärtige Angelegenheiten oder einem 
seiner Stellvertreter.

(3) Für die Durchführung des Ord
nungsstrafverfahrens und den Ausspruch 
von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das 
Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Bekämp
fung von Ordnungswidrigkeiten — OWG — 
(GBl. I Nr. 3 S. 101).“

45.
§14 der Personalausweisordnung vom

23. September 1963 (GBl. II Nr. 88 S. 700) 
erhält folgende Fassung:

«•§ 14
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) keinen gültigen Personalausweis be

sitzt und in der Deutschen Demokrati
schen Republik ansässig ist

b) unbefugt in einem Personalausweis 
Änderungen, Ergänzungen oder sonstige 
Eintragungen vornimmt

c) den Verlust seines Personalauswei
ses oder das Wiederauffinden seines in 
Verlust gemeldeten Personalausweises 
nicht unverzüglich der Deutschen Volks
polizei anzeigt

d) einen gefundenen Personalausweis 
nicht unverzüglich bei der nächsten Dienst
stelle der Deutschen Volkspolizei abgibt

e) Namensänderungen und Verände
rungen des Familienstandes im Personal
ausweis nicht innerhalb von zwei Wochen 
vornehmen läßt

f) auf Verlangen der Angehörigen der 
Sicherheitsorgane der Deutschen Demo
kratischen Republik seinen Personalaus
weis zur Einsichtnahme nicht aushändigt 
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe 
von 10 bis 300 M belegt werden.

(2) Ebenso kann zur Verantwortung ge
zogen werden, wer vorsätzlich in leichten 
Fällen oder fahrlässig eine Handlung ge
mäß § 13 begeht.

(3) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt den Leitern der 
Dienststellen der Deutschen Volkspolizei.

(4) Bei geringfügigen Ordnungswidrig
keiten gemäß Abs. 1 sind die dazu ermäch
tigten Angehörigen der Deutschen Volks
polizei befugt, eine Verwarnung mit Ord
nungsgeld von 1, 3, 5 oder 10 M auszuspre
chen.

(5) Für die Durchführung des Ord
nungsstrafverfahrens und den Ausspruch 
von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das 
Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Bekämp
fung von Ordnungswidrigkeiten — OWG — 
(GBl. I Nr. 3 S. 101).“

46.
§28 der Anordnung vom 27. September 

1963 über die Vermehrung und die Ver
sorgung mit landwirtschaftlichem und 
gartenbaulichem Saat- und Pflanzgut 
(GBl. II Nr. 92 S. 723) erhält folgende Fas
sung:

„§28

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) ohne im Besitz einer Genehmigung 

zu sein, mit landwirtschaftlichem oder 
gartenbaulichem Saat- und Pflanzgut han
delt

b) Saat- und Pflanzgut von nicht zuge
lassenen Sorten anbaut oder in den Han
del bringt

c) nicht anerkanntes gartenbauliches 
Saat- und Pflanzgut, sofern eine Anerken
nung gesetzlich vorgesehen ist, in den Han
del bringt
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe 
von 10 bis 300 M belegt werden.


